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Vorwort 

Nachdem in Band I und Band II des Handbuches der Geschichte des Bayerischen 
Bildungswesens die Zeiträume von den Anfängen bis 1800 (Bd. I, erschienen 1991) 
und von 1800 bis 1918 (Bd. II, erschienen 1993) beschrieben worden sind, behandelt 
der hier vorliegende Band III nunmehr den Zeitraum von 1918-1990. 

Es handelt sich um einen politisch wie bildungsgeschichtlich äußerst spannungsrei-
chen Zeitraum. Es geht um die Darstellung des Aufbaus eines demokratischen 
Bildungssystems in der Weimarer Republik und seiner Auflösung unter den Bedin-
gungen des Nationalsozialismus, um die Beschreibung der bildungspolitischen Wei-
chenstellungen in der Phase des Neuanfangs von 1945-1949 und um die Nachzeich-
nung des sehr differenzierten Entwicklungsweges des Bildungswesens von 1950 bis 
1990. 

Wie in den vorhergehenden Bänden konnten die Autoren bei der Darstellung dieser 
geschichtlichen Epoche in einigen Bereichen auf bereits erschienene qualifizierte 
Forschungsarbeiten zurückgreifen. Hier spiegelt sich wieder deutlich der regional wie 
epochenspezifisch sehr unterschiedliche Forschungsstand. In den meisten Fällen war 
aber eine umfassende Quellenarbeit erforderlich. Dies bezieht sich sowohl auf die 
Gesamtdarstellungen (vgl. insbesondere die Zeiträume 1945-1949 und 1950-1990), 
vor allem aber auf die Spezialuntersuchungen und auf die Regionalgeschichtlichen 
Ergänzungen. Insoweit ist auch dieser Band des Handbuches keineswegs eine bloß 
resümierende Wiedergabe eines bereits durch monographische Vorarbeiten abge-
steckten Forschungsstandes, er ist in größtem Umfang Ergebnis aktueller For-
schung. 
Die Epoche 1950-1990 stellte in doppelter Weise ein besonderes Problem dar. Einmal 
war das öffentlich zugängliche Quellenmaterial (vgl. parlamentarische Diskussionen, 
Gesetze, Verordnungen, Zeitungen, Verbandszeitschriften, Rundfunk- und Fernse-
hinterviews usw.) so umfangreich, daß es angesichts des sehr begrenzten Publikations-
rahmens in diesem Band nicht hinreichend detailliert aufgenommen werden konnte. 
Zum zweiten aber waren wegen des Datenschutzes jüngere Archivbestände, aus denen 
möglicherweise interessante Hintergrundinformationen zu erhalten gewesen wären, 
nicht zugänglich. Es wurde versucht, diesem doppelten Problem dadurch zu begeg-
nen, daß in der Gesamtdarstellung, die entgegen der Ankündigung in Band I nicht von 
W. K. Blessing, sondern von Winfried Müller (Zeitraum 1950-1964) und Norbert 
Seibert (Zeitraum 1964-1990) geschrieben worden ist, nur die Hauptlinien der 
Entwicklung dargestellt werden. Zentrale Punkte des bildungspolitischen Programms 
werden dann in den »Spezialuntersuchungen« dieses Zeitraums nochmals aufgegrif-
fen. Weitere Aspekte der bildungspolitischen Entwicklung dieses Zeitraums werden 
dann noch in den thematisch breit gestreuten »Epochenübergreifenden Spezialunter-
suchungen« von Band IV des Handbuches zu finden sein bzw. in den gesonderten 
Darstellungen zur »Geschichte der Universtäten und Hochschulen«, zur »Geschichte 
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der vorschulischen Einrichtungen« und zur »Geschichte der Erwachsenenbildung«, 
ebenfalls in Band IV. 

Eine Veränderung in der Autorenschaft bzw. im Inhaltskanon hat es noch an weiteren 
drei Positionen gegeben. Die von Chr. Ehen verfaßten »Regionalgeschichtlichen 
Ergänzungen« zur Oberpfalz sind durch Karl Gschwendner wesentlich erweitert 
worden. Zusätzlich zu der von J. Timmermann für Oberbayern erarbeiteten »Regio-
nalgeschichtlichen Ergänzung« (NS-Staat) ist die Untersuchung von Fritz Schäffer 
über Josef Bauer aufgenommen worden. Die unter dem Namen von H. Pleticha 
angekündigte Spezialuntersuchung »Schulbücher 1945-1949« hat der Herausgeber 
übernommen. 
Erneut ist darauf zu verweisen, daß auch dieser Band im Kontext der vom Verlag 
J. Klinkhardt betreuten und inzwischen auf 14 Bände angewachsenen »Schriftenreihe 
zum Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen« steht (vgl. insbesondere Band 5 mit der 
vonJozo Dzambo erarbeiteten 449 Seiten umfassenden Bibliographie zur Bildungsge-
schichte). Aus den Aktivitäten um das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen und das 
Schulmuseum der Universität Erlangen—Nürnberg sind unterdessen noch weitere 
Publikationen zur Schulgeschichte Bayerns hervorgegangen (Schriftenreihe des Ver-
eins der Freunde und Förderer des Bayerischen Schulmuseums Ichenhausen; Schrif-
tenreihe »Erziehung, Unterricht, Schule«). 
Die Herausgabe auch dieses Bandes war wiederum nur möglich dank der finanziellen 
Unterstützung durch das Bayerische Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, durch die Bayerische Landesstiftung, den Bayerischen 
Sparkassen- und Giroverband, den Verein Lehrerheim Nürnberg e.V. und durch die 
Universität Erlangen—Nürnberg. Die Hauptlast der redaktionellen Arbeit lag in den 
Händen von Frau Dr. Johanna Uher, beraten und unterstützt durch Frau Ute Riedl. 
Bei der Vorbereitung der Druckvorlage — zur Einsparung von Satzkosten wurden alle 
Texte in den PC eingegeben — haben Frau Gerion Groeneveld und Herr Christian 
Nowak, der auch den gesamten Index besorgt hat, nachhaltig geholfen. 

Max Liedtke 
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SchuVA   Schulverwaltungsarchiv 
SchwSchA  Schwäbischer Schulanzeiger 
SD  Sicherheitsdienst 
SgSEN   Schulgeschichtliche Sammlung der Universität Erlangen-Nürnberg 
SgSFAU  Schulgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg 
SHAEF   Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces 
SLZ   Schwäbische Lehrerzeitung 
SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SS   Schutzstaffel 
StAA   Staatsarchiv Amberg 
StAB   Staatsarchiv Bamberg 
StAL   Staatsarchiv Landshut 
StAM   Staatsarchiv München 
StAN   Staatsarchiv Nürnberg 
Stalb   Statistisches Jahrbuch 
StA'37   Staatsarchiv Würzburg 
StAWüGA  Staatsarchiv Würzburg, Gestapo-Akten 
StC   Stadtarchiv Coburg 
StdM   Stadtarchiv München 
SteB   Stenographische Berichte 
SZ   Süddeutsche Zeitung 
Ufr  Unterfranken 
ULV  Unterfränkischer Lehrerverein 
USPD  Unabhängige Sozialdemokratische Partei 
VB  Völkischer Beobachter 
VDA   Volksbund für das Deutschtum im Ausland/Verein für das Deutschtum im 

Ausland 
VhBL   Verhandlungen des Bayerischen Landtags 
VhpN  Verhandlungen des provisorischen Nationalrats des Volksstaates Bayern 
VJB   Vierteljahresbericht 
VO   Verordnung 
VSch  Volksschule 
VSLG  Volksschullehrergesetz vom 14.8.1919 
WHW  Winterhilfswerk 
WR   Weimarer Republik 
WRK   Westdeutsche Rektorenkonferenz 
WRV   Weimarer Reichsverfassung 
Z.f.Päd  Zeitschrift für Pädagogik 
ZBIPR  Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen 
ZfB   Zentrum für Bildungsforschung 
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I. Die Schule in der Zeit der Weimarer Republik 

A. Gesamtdarstellung 

Von HUBERT BUCHINGER 

1. Die bayerische Schulpolitik in der Ära Hoffmann 

In der Nacht vom 7. auf den 8. 11. 1918 beseitigte ein unter Führung Kurt Eisners 
(1867-1919) in München sich konstituierender Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat 
durch einen revolutionären Akt die gesetzlichen Gewalten und proklamierte »die 
bayerische Republik« (Schmitt, F. A. 1919, 11). Den Vorsitz im Ministerkabinett der 
aus Mitgliedern der >Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands< 
(USPD) und der >Mehrheitssozialdemokratischen Partei Deutschlands< (MSPD) am 
8. 11. 1918 gebildeten Revolutionsregierung übernahm Kurt Eisner (USPD) selbst. 
Zum Kultusminister wurde der stellvertretende Ministerpräsident Johannes Hoff-
mann (1867-1930) (MSPD) berufen. 

Die ersten freien Wahlen am 12. 1. 1919 brachten den >Unabhängigen< mit nur drei von 
180 Sitzen (VhBL 1919, Bd. I, XLVII) eine verheerende Niederlage. Trotz einer 
Zweidrittelmehrheit drängten die bürgerlichen Parteien nach der Ermordung Kurt 
Eisners am 21. 2. 1919 den bisherigen Kultusminister Johannes Hoffmann (MSPD) in 
einem von ihnen tolerierten sozialistischen Minderheitenkabinett die Präsidentschaft 
zu übernehmen. Gleichzeitig stimmten sie am 18. 3. 1919 für die Annahme eines 
vorläufigen Staatsgrundgesetzes und eines Ermächtigungsgesetzes (a.a.O., 24), das der 
Regierung Hoffmann auch die legislative Gewalt übertrug. Auch als am 31.5. 1919 
unter Einbeziehung der >Bayerischen Volkspartei< (BVP) erstmals eine Koalitionsre-
gierung gebildet wurde, behielt Hoffmann seine Funktionen als Ministerpräsident 
und Kultusminister. Die am 8. 11. 1918 mit der Berufung des ehemaligen Volksschul-
lehrers und schulpolitischen Sprechers der Mehrheitssozialisten Johannes Hoffmann 
zum Kultusminister beginnende und mit dem Rücktritt seiner Regierung am 14. 3. 
1920 endende Ära erweist sich somit als »eine geschlossene Epoche in der Geschichte 
Bayerns, (die) ihren hauptsächlichsten Inhalt ... durch die Umgestaltung des Schul-
rechts erhalten hat« (Eggersclorfer, F. X. 1920, Vorwort). 
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1.1. Der Abbau kirchlicher Einflußnahme auf das Volksschulwesen 

Bereits seinen Amtsantritt als Kultusminister am 11.11. 1918 verband Johannes 
Hoffmann mit einer denkwürdigen Bekanntmachung: »Das seitherige >K. Staatsmini-
sterium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten< führt von nun an die 
Bezeichnung >Staatsministerium für Unterricht und Kultus<. Hiernach ist sich künftig 
zu achten« (KMB1. 1918, 322). Diese Umbenennung war mehr als eine bloße 
Namensänderung, sie war ein Programm, dessen Kernanliegen in der Trennung von 
Kirche und Schule bestand. Hoffmann selbst erklärte hierzu: »Das große Kulturpro-
gramm der Regierung des neuen Volksstaates Bayern in eine kurze Formel gebracht, 
lautet: Freier Staat, freie Schule und freie Kirche« (VhpN 1918/19, Beil. Bd. 99). Am 
15. 11. 1918 erfuhr dieses Vorhaben im vorläufigen Programm der neuen Regierung 
eine erste Präzisierung: »Das gesamte Schulwesen soll einheitlich als Bildungsanstalt 
für alle ohne Unterschied der sozialen Herkunft ausgestaltet werden. Wir fordern 
gleiche Freiheit für die Schule wie für die Kirche, Schaffung eines Volksschulgesetzes 
mit fachmännischer Schulaufsicht, Neuregelung der Gehalts- und Rechtsverhältnisse 
der Volksschullehrer, Übernahme der Volksschullasten durch den Staat, Reform der 
Lehrerbildung, Änderung im Schulbetrieb, Heranziehung der Schüler zur Mitarbeit 
an der Gestaltung der Praxis ihres Schullebens, Verbreitung der Wissenschaften durch 
das ganze Volk, Heranziehung der breiten Massen zur Kunst« (Eggersdoller, F. X. 
1920, 14). Kurt Eisner wurde anläßlich seiner Regierungserklärung vom 13. 12. 1918 
noch deutlicher: »Wir haben noch einige Aufgaben vor, einige Ehrenpflichten müssen 
wir ausführen, wir müssen ein Wort einlösen, das wir gegeben haben, wir müssen die 
Schule befreien von der Aufsicht der Kirche« (VhpN 1918/19, 10). 
Nur wenige Tage später wurde mit Verordnung vom 16. 12. 1918 die »Beaufsichtigung 
und Leitung der Volksschulen« (KMB1. 1918, 339) betreffend die geistliche Schulauf-
sicht durch die Regierung des Volksstaates Bayern »unter Aufhebung der entgegenste-
henden bisherigen Vorschriften mit Gesetzeskraft« (a.a.O.) abgeschafft. In den 
einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung heißt es: 

»i. Vom 1. Januar 1919 ab entfällt die Beaufsichtigung und Leitung der Volksschulen durch Ortsschulin-
spektoren. Die Ortsschulbehörden bestehen bis auf weiteres in der bisherigen Zusammensetzung fort. Der 
Vorsitz steht dem Bürgermeister oder seinem Stellvertreter zu. Der Wirkungskreis der Ortsschulbehörden 
ist die örtliche Schulpflege. 
II. Die schulaufsichtliche Tätigkeit der geistlichen Distriktsschulinspektoren und der geistlichen Referenten 
der Stadtschulkommissionen sowie ihre Mitgliedschaft in den Distriktschulbehörden endet mit dem 31.12. 
1918. An ihre Stelle treten mit dem 1. Januar 1919 weltliche Fachleute. 
Bis zur Aufstellung weltlicher Bezirksschulinspektoren werden mit der Führung der Geschäfte der 
Distriktsschulinspektoren und der geistlichen Referenten der Stadtschulkommissionen vorübergehend 
geeignete Volksschullehrer betraut. Sie erhalten für die Dauer dieser Geschäftsführung eine entsprechende 
Vergütung und Ersatz des Dienstaufwands aus Staatsmitteln« (a.a.O., 339f.). 

Damit war die Einrichtung der geistlichen Lokal- bzw. Distriktsschulinspektorate 
aufgehoben, die örtliche Schulaufsicht beseitigt und die Ortsschulbehörde, der fortan 
nicht mehr der Pfarrer, sondern der jeweilige Bürgermeister vorsaß, auf rein schulpfle-
gerische Aufgaben reduziert. Alle diese Maßnahmen standen im Widerspruch zu Art. 
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V Abs. IV des Konkordates zwischen Papst Pius VII. (1740-1823; Papst seit 1800) und 
König Max I. Josef (1806-1825) vom 5. 6. 1817, in dem sich folgende, für die 
katholische Kirche durch die geistliche Schulaufsicht erfüllte Zusicherung findet: »Da 

den Bischöfen obliegt, über die Glaubens- und Sittenlehre zu wachen, so werden sie in 
Ausübung dieser Amtspflicht auch in Beziehung auf die öffentlichen Schulen keines-
wegs gehindert werden« (Eggersdorfer, F. X. 1920, 225). 
Die Reaktionen auf diesen Schritt der Regierung waren unterschiedlich. Kultusmini-
ster Hoffmann feierte am 18. 12. 1918 die Verordnung vor dem Nationalrat als 
historische Tat: »Am 16. Dezember hat der Ministerrat das Gesetz unterzeichnet, das 
der geistlichen Schulaufsicht in Bayern ein Ende macht. Der 16. Dezember ist der 
Geburtstag der freien bayerischen Volksschule und der freien bayerischen Lehrer-

schaft. Der historisch denkwürdige und bedeutsame Akt der Befreiung der bayeri-
schen Volksschule von der Herrschaft der Kirche mußte rasch und mußte jetzt 
vollzogen werden ... Der 7. November und der 16. Dezember bedeuten das Ende des 
Kirchen- und Zentrumsstaates Bayern. Eine Schande wär's für die bayerische Sozial-
demokratie, eine Schande für das bayerische liberale Bürgertum und eine Schande für 
die bayerische Lehrerschaft, wenn er jemals wiederkäme« (VhpN 1918/19, 102). 
Ähnlich positiv reagierte auch der Bayerische Lehrerverein (BLV), der Mitte Novem-
ber 1918 in Gesprächen mit Kurt Eisner und Johannes Hoffmann erneut und nun mit 
besonderem Nachdruck die Einführung der Fachaufsicht bei gleichzeitigem Wegfall 
der Lokalschulaufsicht gefordert hatte. Die Schulaufsicht sollte dabei von besonders 
qualifizierten und aus dem Volksschullehrerstand hervorgegangenen Schulräten (Be-
zirksschulamtmänner) ausgeübt werden, deren Ernennung auf Vorschlag und »im 
Einvernehmen mit der Lehrerschaft« (BLZ 1918, 243) durch die Regierung erfolgen 
sollte. Hinsichtlich des Verhältnisses von Schule und Kirche ging der BLV jedoch 
nicht so weit wie die Regierung. In den hierfür maßgebenden >Grundlinien zu einer 
Verfassung der bayerischen Volksschule<, die von Ignaz Griebl, Dr. Friedrich Nächter 
und Oskar Vogelhuber ausgearbeitet und am 2. 12. 1918 vom Hauptausschuß des BLV 
einstimmig angenommen worden waren, heißt es nämlich: 

»4. Die Kirche hat für die Seelsorge an den Schulkindern volle Freiheit. 
5. Kein Kind darf gegen den Willen seiner Eltern zum Besuch des Religionsunterrichts und kein Lehrer 

zur Erteilung des Religionsunterrichts gezwungen werden. 
6. In den staatlichen Schulen ist jede religiöse Überzeugung auf das gewissenhafteste zu schonen. 
7. Staat und Schule sehen wie die Kirche in der sittlichen Erziehung der Jugend eine ihrer höchsten 

Aufgaben. 
8. Der Staat unterstützt die Kirche bei ihrer Fürsorge in der religiösen Jugenderziehung durch die 

Überlassung von Schulräumen und Schulstunden. 
9. Dem Lehrer bleibt das Recht, sich an der religiösen Unterweisung durch freien Vertrag mit den 

religiösen Gemeinschaften zu beteiligen« (a.a.O., 242). 

Bemerkenswert war das Verhalten der am 12.11. 1918 in Regensburg unter der 
Führung von Dr. Georg Heim (1865-1938) gegründeten Bayerischen Volkspartei 
(BVP). Obschon sich die Nachfolgepartei des Bayerischen Zentrums bzw. der 
Bayerischen Patriotenpartei »die Erhaltung des Staates und der staatlichen Ordnung 
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gegen die neue Revolution zur Aufgabe« (BAK/NL 168.1) gemacht hatte, erhob sie 
zunächst keinen offiziellen Protest gegen die kirchenfeindliche Politik der Regierung 
Eisner. Dies verwundert insofern, als mit der am 13. 12. 1918 erfolgten Aufhebung der 
geistlichen Schulaufsicht an den Präparandenschulen und der gleichzeitigen Beseiti-
gung kirchlicher Mitwirkungsrechte bei der Bestellung von Direktoren an den 
Lehrerbildungsanstalten (KMB1. 1918, 333f.) sowie der am 16. 12. 1918 angeordneten 
Einführung der kollegialen Fachaufsicht an den Volksschulen bereits tiefgreifende 
Veränderungen im geltenden Schulrecht eingetreten waren. 
Die Gründe für das Verhalten der BVP sind vielschichtig. Zu ihnen gehört vor allem 
die mit der Entwicklung zu einer Volkspartei notwendigerweise einhergehende 
Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen Interessen breiter Schichten des Volkes, 
was auch die Flügelkämpfe und das innerparteiliche Ringen um eine vom Zeitgeist mit 
beeinflußte Parteiprogrammatik während der Gründungsphase erklärt. Hinzu kam 
angesichts der realpolitischen Verhältnisse und des Radikalismus von links die gebo-
tene Zurückhaltung, um so durch eine zusätzliche Eskalation in der politischen 
Auseinandersetzung die für den 12. 1. 1919 terminierten Wahlen nicht zu gefähr-
den. 
Vor diesem Hintergrund ist auch eine Äußerung der BVP zu verstehen, die deren 
Landesvorstand am 10. 12. 1918 zu Fragen der Volksschule und der Lehrerbildung 
abgab und in der er sich in bestimmten Bereichen kirchlich-konservativer Schulpolitik 
konzessionsbereit zeigte: »Die vorläufige Vorstandschaft der BVP hat sich auf der 
letzten Sitzung mit obigem Thema befaßt. Die BVP ist entschlossen einzutreten für: 

1. Die Trennung von Kirchen- und Schuldienst; 
2. Für die Errichtung der Fachaufsicht; 
3. Für die Schaffung eines den modernen Verhältnissen angepaßten Lehrerrechtes; 
4. Für eine auskömmliche Bezahlung der Lehrer. 
Einig ist man sich in: 
1. Die Erhaltung des konfessionellen Charakters der Volksschule. 
2. Beibehaltung des Religionsunterrichtes als Pflichtfach in Volksschule sowie Mittelschule. 
3. Kein Bildungsmonopol für die Reichen. 
4. Schulsteuerzuschlag für höhere Einkommen« (EVZ 41/1918, Nr. 286, 1). 

Flammende Proteste gegen die mit Verordnung vom 16. 12. 1918 erfolgte Beseitigung 
der geistlichen Schulaufsicht wie auch gegen die unter dem Schlagwort von der >freien 
Schule< betriebene antikirchliche Schulpolitik von Kultusminister Hoffrrzann erhoben 
die katholische Kirche und die ihr nahestehenden Presseorgane. Mit der abgeschafften 
geistlichen Schulaufsicht verlor die Kirche nämlich das ihr »von Natur aus zustehende 
(vgl. can. 1381 des Codex juris canonici) und durch ... Konkordatsbestimmung 
feierlich verbriefte Aufsichtsrecht über den Religionsunterricht und die religiös-
sittliche Erziehung« (Scharnagl, A. 1924, 4) und damit ihr traditionelles Einflußrecht 
auf Volksschule und Lehrerbildung. Dies alles geschah ohne Rücksprache mit der 
katholischen bzw. evangelischen Kirche, die fortan gemeinsam »aus allgemeinen 
Staatsinteressen« (Becker, W. 1986, 183) gegen die sogenannten atheistischen Bestre-
bungen der Revolutionsregierung kämpften. Hinzu kam, daß die bayerischen Bi-
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schöfe das Vorgehen der Regierung als »Bruch des Konkordates« (Scharrzagl, A. 1924, 
7) werteten, wie ihre Freisinger Erklärung vom 18. 12. 1918 verdeutlicht: 
»Die in Freising versammelten Bischöfe erfahren soeben aus der Zeitung (Staatszei-
tung Nr. 294, 2. Blatt vom 18. Dezember 1918) die Verordnung des Ministerrates des 
Volksstaates Bayern, wodurch die geistliche Schulaufsicht in jeder Form beseitigt 
wird. Wir legen feierlichst Verwahrung dagegen ein, daß ohne Fühlungnahme mit den 
kirchlichen Behörden durch einseitige Verletzung eines in Art. V Abs. 4 des Konkor-
dates dem Sinne nach verbrieften Rechtes die langjährige und treue Mitarbeit und 
Mitaufsicht der Kirche im Erziehungswesen der Volksschule ausgeschaltet werden 
soll« (zit. n. Eggersdolfer, F. X. 1920, 20). 
Die zunächst generelle Verwahrung der Bischöfe gegen die Aufhebung der geistlichen 
Schulaufsicht erfuhr in deren Memorandum vom 25. 5. 1919 insofern eine Modifizie-
rung, als sie sich nunmehr bereit erklärten, »die technische und methodische Leitung 
des Gesamtunterrichtes« (a.a.O.) auf weltliche Fachleute zu übertragen. In der 
Denkschrift des bayerischen Episkopates wird hierzu folgendes ausgeführt: »Zwar 
hat der Klerus ein Jahrhundert lang auch die Aufsicht über Technik und Methode des 
Unterrichts ausgeübt ..., doch fällt dieser Teil der geistlichen Schulaufsicht nicht an 
sich in die Aufgabe der Kirche und kann daher von ihr wieder abgegeben werden. Nie 
und nimmer aber kann die Kirche auf das Gott gegebene und daher unverletzbare 
Recht der Mitaufsicht über den inneren Geist der Schule verzichten« (a.a.O., 21). 
Ungeachtet der auf seiten der Kirche sich abzeichnenden Veränderungen in Fragen der 

Fachaufsicht setzte die Revolutionsregierung ihre Eingriffe in die Rechte der Kirchen 
fort. So erließ sie am 4.1. 1919 das »Staatsgrundgesetz der Republik Bayern« (GVB1. 
1919, 1), das in seinem § 15 bestimmte: »Das Unterrichtswesen ist eine staatliche 
Angelegenheit. Die Erteilung des Religionsunterrichts obliegt den Glaubensgesell-
schaften. Staatliche Lehrpersonen können zur Erteilung des Religionsunterrichts 
nicht gezwungen werden; die Erziehungsberechtigten können von Staatswegen nicht 
gezwungen werden, die ihnen anvertraute Jugend zur Teilnahme am Religionsunter-
richt oder an religiösen Übungen anzuhalten« (a.a.O., 3). Obschon § 18 die Aussagen 
des § 15 nur als »bloße Programmsätze« (a.a.O., 4) verstanden wissen wollte, hob 
Kultusminister Hoffmann mit Bekanntmachung vom 10. 1. 1919 die Ministerialent-
schließung vom 17. 7. 1914 auf und gestattete damit die Erteilung des freireligiösen 
Sittenunterrichts mit »seiner antichristlichen Propaganda« (Scharnagl, A. 1924, 8). 
Höhepunkt in der antikirchlichen Kampagne der Revolutionsregierung und »Aus-
druck eines unverhüllten Revolutionsradikalismus« (Guthmann, J. 1961, 229) war 
jedoch die zwischen Landtagswahl und Landtagseröffnung fallende »Verordnung 
über den Besuch des Religionsunterrichts und die Teilnahme der Schüler und Schüle-
rinnen an religiösen Übungen« (GVB1. 1919, 25). Gemäß dieser Verordnung genügte 
fortan eine gegenüber der Schulleitung oder dem Klassenlehrer abgegebene »Willens-
erklärung der Erziehungsberechtigten« (a.a.O.), um Schulkinder »ohne weiteres vom 
Besuche des Religionsunterrichts« (a.a.O.) zu entbinden. Gleichzeitig wurde die 
Verpflichtung der Lehrer aufgehoben, bei der Beaufsichtigung der Schüler während 
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des »Schulgottesdienstes oder sonstiger religiöser Veranstaltungen mitzuwirken« 
(a.a.O.). Damit war die mögliche Einflußnahme der Kirche auf »den lehrplanmäßigen 
Religionsunterricht« (a.a.O.) reduziert und auf jene Kinder beschränkt, die nach dem 
Willen ihrer Eltern diesen Unterricht auch weiterhin besuchten. 
Von allen antikirchlichen Maßnahmen der Revolutionsregierung widersprach »keine 
dem religiösen Empfinden des bayerischen Volkes so sehr« (Scharnagl, A. 1924, 10), 
wie dieser Hoffmannsche Religionserlaß. Am 28.1. 1919 erhoben zunächst die 
Bischöfe Einspruch gegen diese Verordnung, die »den Religionsunterricht für die 
bayerischen Schulen als Wahlfach erklärt und dem Belieben der Erziehungsberechtig-
ten anheimgegeben« (zit. n. Eggersdolfer, F. X. 1920, 26) hatte. Mit Nachdruck 
wandten sie sich gegen »diese neue kulturkämpferische Gewalttat gegen Religion und 
Kirche« (a.a.O.) und schlossen ihr Protestschreiben mit den Worten: »Nunmehr 
haben die Eltern das Wort« (a.a.O.). Auch das protestantische Oberkonsistorium 
verwahrte sich mit Schreiben vom 29.1. 1919 gegen »ein diktatorisches Eingreifen in 
das Verhältnis zwischen Staat und Kirche« (a.a.O., 263). Vor allem aber die durch 
Hirtenbriefe zum Widerstand aufgerufenen Eltern, ihre mit hunderttausenden Unter-
schriften versehenen Eingaben sowie die sich formierenden, und von Papst Benedikt 
XV. deswegen am 22. 9. 1919 belobigten, katholischen Elternvereinigungen sollten in 
der Folge an Bedeutung gewinnen. 
Vorerst aber blieben die im Zusammenhang mit der ersten freien Landtagswahl vom 
12. 1. 1919 erhofften Veränderungen im politischen Kräftefeld und damit die sich 
daraus ergebendenden Möglichkeiten zur Korrektur der bisherigen kirchenfeindli-
chen Schulpolitik Hoffmanns aus. Obschon die BVP die stärkste Partei geworden 
war, verfügte eine aus Mehrheitssozialisten, Unabhängigen, Bauernbund und Linksli-
beralen denkbare »Koalition der Feinde des christlichen Schulwesens« (DAE/NLWo, 
Vermerk v. 17.1. 1919) über eine beträchtliche Mehrheit. Den Bluttaten vor und 
während der beabsichtigten Landtagseröffnung am 21. 2. 1919 folgten »Wochen eines 
revolutionären Chaos« (Eggensdoifer, F. X. 1920, 24): Weiterwirken des >Provisori-
schen Nationalrates<, Ausrufung des Belagerungszustandes über München, Kampf 
zwischen demokratischen Kräften und der Diktatur der Straße, Herrschaftsüber-
nahme durch den Zentralrat eines »allmächtig gewordenen Rätekongresses« (VhBL 
1919, Bd. I, 137) und drohender Bürgerkrieg. In dieser Zeit schwerster innenpoliti-
scher Bedrängnis einigten sich die Parteien auf ein rein sozialistisches Ministerium 
Hoffmann, die einzige Regierungskonstellation, die von den »Herren der politischen 
Situation« (a.a.O.), nämlich den Räten, toleriert wurde. 
Am 17.3. 1919 wählte der Landtag Kultusminister Johannes Hoffmann einstimmig 
zum Ministerpräsidenten. Ebenfalls einmütig erfolgte dann die Zustimmung zum 
»Vorläufige(n) Staatsgrundgesetz des Freistaates Bayern« (GVB1. 1919, 109) vom 
17.3. 1919 und zum »Gesetz über die Ermächtigung der Regierung zu gesetzgeberi-
schen Maßnahmen« (a.a.O., 112) vom 28. 3. 1919. Während das Ermächtigungsgesetz 
allen künftigen Erlassen und Verordnungen der Regierung Hoffmann automatisch 
Gesetzeskraft verlieh, bedeutete die Annahme des Staatsgrundgesetzes, daß das 
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Programm des Religionsparagraphen (§ 15) im >Vorläufigen Staatsgrundgesetz< vom 
4. 1. 1919 nun als § 16 (a.a.O., 111) zum Gesetz erhoben worden war. Damit aber 
wurden seitens der BVP, aus welchen Gründen auch immer, wesentliche Elemente der 
seitherigen antikirchlichen Schulpolitik von Kultusminister Hoffmann nunmehr hin-

genommen. 
Doch für taktische Winkelzüge in der Schulpolitik blieb vorerst keine Zeit. Angesichts 
der »aufgewühlten Massen der Großstadt« (VhBL 1919, Bd. I, 137) wurde am 18. 3. 
1919 die Regierung von München nach Bamberg verlegt. Am 4. 4. 1919 unterband der 
Zentralrat der Bayerischen Republik den Zusammentritt des frei gewählten Parla-
ments, dem am 7.4. 1919 die Ausrufung der Räterepublik folgte. Erst am 2. 5. 1919 
gelang die Befreiung Münchens und schließlich die gewaltsame Beseitigung des 
Rätewesens. Im Gefolge dieser Entwicklungen kam es am 31. 5. 1919 zur Bildung 
einer aus MSPD, BVP und DDP sich zusammensetzenden Koalition unter Führung 
von Ministerpräsident und Kultusminister Hoffmann. 
Grundlage dieser Koalition war das sogenannte >Bamberger Abkommen< vom 31. 5. 
1919, das sowohl die Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht als auch den Religions-
erlaß vom 25. 1. 1919 billigte und das religiöse Selbstbestimmungsrecht bezüglich der 

Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft auf das 16. Lebensjahr festlegte 
(Schwend, K. 1920, 7f.). Darüber hinaus ermächtigte das Abkommen die Regierung 
zur Regelung des Verhältnisses von Bekenntnis- und Simultanschule sowie der 
Schulaufsichtsfrage. Das Ergebnis dieses Koalitionskompromisses führte zu erhebli-

chen Differenzen innerhalb der BVP. Zwar wertete es der Abgeordneten Georg Stang 
(1880-1951) (BVP) am 2.6. 1919 im Landtag als Erfolg, daß Kinder während des 
Schuljahres nicht mehr vom Religionsunterricht abgemeldet werden durften und auch 
eine Simultanisierung von Volksschulen nicht »gegen den ausdrücklich festzusetzen-
den Willen der Erziehungsberechtigten« (VhBL 1919, Bd. I, 147) erfolgen konnte. 
Doch auch er mußte einräumen, daß die BVP mit ihren Zugeständnissen »bis zur 
äußersten Grenze« (a.a.O.) gegangen war. Die Kirche und ihr nahestehende Presseor-
gane hingegen waren empört. Kardinal Faulhaber erklärte, »die Partei habe mit diesem 
Schritt das Vertrauen des Episkopates, des Klerus und der gläubigen Kreise verloren« 
(Keßler, R. 1969, 363). 
Tatsächlich blieb die Situation von BVP und Kirche bis zum Abgang der Regierung 
Hoffmann am 14. 3. 1920 in schulpolitischer Hinsicht unbefriedigend, zumal ihr 
Einfluß »auf den unverändert zum Ausdruck gebrachten >sozialistischen Schulkurs< 
der Regierung Hoffmann (Breitling, F. 1987, 250) über gelegentliche Korrekturversu-
che nicht hinauskam. 
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1.2 Maßnahmen zur Umgestaltung des Volksschulwesens 

Neben dem Kampf für eine freie Schule und gegen die geistliche Schulaufsicht galten 
die Bemühungen vor allem der Konsolidierung des durch Kriegsfolgen und Revolu-
tion beeinträchtigten Volksschulwesens. So erging am 26. 11. 1918 ein Ministerialer-
laß, der die »einstweilige Fortbenützung der bisher gebrauchten Schulbücher« 
(KMB1. 1918, 323) gestattete, sofern dieses »mit dem gebotenen Takte« (a.a.O.) 
geschehe. Am 23.12. 1918 folgten Maßgaben zur künftigen »Behandlung der Schul-
versäumnisse« (a.a.O., 348) und am 21. 5. 1919 stand das dringliche Problem »der 
Räumung der von Truppen belegten Schulgebäude« (VhBL 1919, Bd. I, 34) im 
Mittelpunkt einer parlamentarischen Anfrage. Regierungskommissär Köberle räumte 
»die schweren Nachteile, die die lange Beschlagnahme der Schulgebäude mit sich 
(brächten)« (a.a.O.) ein und verwies auf die laufenden Abhilfemaßnahmen: »Vom 
Januar bis März wurden z. B. an Schulhäusern freigemacht: in Augsburg 2, Kaufbeu-
ren 1, Würzburg 3, Dillingen 1, Freising 2, Landsberg 1, Lindau 1, Ansbach 1, 
Aschaffenburg 1, Bamberg 1, Bayreuth 3, Fürth 4, Hof 1, Nürnberg 4, Regens-
burg 1, Straubing 1, Summa 50« (a.a.O.). Im Zusammenhang mit diesen Mißständen 
und den »in den letzten Jahren durch zahlreiche Unterbrechungen und sonstige 
Unregelmäßigkeiten, namentlich auch durch häufigen Wechsel des Lehrpersonals« 
(KMB1. 1919, 20) eingetretenen Beeinträchtigungen im »Betrieb der Volksschulen« 
(a.a.O.) ist auch die am 13.2. 1919 »für das laufende Schuljahr« (a.a.O.) verfügte 
Aussetzung der »Schluß- und Entlassungsprüfungen an den Volksschulen« (a.a.O.) 
zu sehen. Dem selben Zweck dienten auch die »Maßnahmen gegen Überfüllung der 
Volksschulen« (a.a.O., 23) vom 18.2. 1919, mit denen vor allem dem »Mangel an 
Lehrpersonen« (a.a.O.) und dem bayernweit zwischen 1916 und 1920 auf 49 Gebäude 
gegenüber 908 in den Jahren 1901 bis 1915 (Zahn, F. 1923, 227) geschrumpften 
Schulhausbau entgegengewirkt wurde. 
Einer der ersten Akte zur Umgestaltung der bayerischen Volksschule war neben der 
Einführung der Fachaufsicht die Verordnung vom 5. 5. 1919 »über die Bildung von 
Lehrerräten für das Volksschulwesen« (KMB1. 1919, 63), die Dr. Friedrich Nüchter 
namens des BLV »als die Magna Charta unserer Selbstständigkeit« (BLZ 1919, 153) 
bezeichnet hat. An die Stelle einer autoritativen Schulleitung war nämlich nun ein den 
Lehrern zugebilligtes Mitwirkungsrecht »in allen Fragen, die zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung im Schulhaus und zum gedeihlichen Zusammenwirken des Lehrperso-
nals im inneren und äußeren Schulbetriebe insbesondere auch zur Erzielung der 
gebotenen Übereinstimmung im methodischen Vorgehen zu regeln« (KMB1. 1919, 
64) waren, getreten. Gemäß § 1 der Verordnung sollte künftig »an jeder Volksschule 
mit mehr als zwei Schulabteilungen ... ein Lehrerrat« (a.a.O., 63) auf die »Dauer von 
drei Kalenderjahren« (a.a.O., 64) gewählt werden. Bezirks-, Stadt- und Kreislehrer-
räte sowie der Landeslehrerrat vertraten die Anliegen der Lehrerschaft auf der Ebene 
der Bezirke, der unmittelbaren Städte, bei den Bezirksregierungen und im Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus. Während dem Bezirkslehrerrat (§ 6) »gutachtliche 
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Stellungnahme(n) zu allen mit der Erlassung, Abänderung und dem Vollzuge von 
Schul- und Lehrordnungen zusammenhängenden Fragen, sowie zu den Bewerbungen 
um Aufstellung als Bezirksschulinspektor (a.a.O., 65) zukamen, war der Kreislehrer-
rat (§ 11) in allen »einschlägigen Fragen, insbesondere auch über die Ernennung von 
Bezirksschulinspektoren und Kreisschulinspektoren gutachtlich einzuvernehmen 
und hat(te) das Recht der Anregung und Antragstellung« (a.a.O., 66). Des weiteren 
wurde verfügt, daß das Kultusministerium »alle Maßnahmen grundsätzlicher Art in 
Bezug auf die sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse der Lehrerschaft 
dann in Bezug auf die Einrichtung der Volksschulen und ihren Betrieb nur nach 
Einvernahme des Landeslehrerrates treffen« (a.a.O., 67) würde. Diesem stand auch 
das Recht zu, in »den einschlägigen Angelegenheiten Anregungen zu geben« 

(a.a.O.). 
Die vom BLV als »wichtigste(r) und entscheidende(r) Schritt zur Neuordnung der 
Schulleitung« (BLZ 1919, 153) gepriesene Verordnung stieß in kirchlichen Kreisen auf 
Kritik. Diese richtete sich vor allem gegen § 1 Abs. II, der »die hauptamtlich 
angestellten Fachlehrer« (KMB1. 1919, 63) zu außerordentlichen Mitgliedern des 
Lehrerrates erklärte, die nur dann beizuziehen waren, »wenn Angelegenheiten des 
Fachunterrichts« (a.a.O.) behandelt wurden. Unter den nebenamtlich beschäftigten 
Lehrkräften machten beispielsweise 1922 die 8798 Religionsunterricht erteilenden 
Geistlichen die Mehrzahl aus. Da von diesen aber nur 143 (Zahn, F. 1923, 240) 
hauptamtlich beschäftigt waren und diese als außerordentliche Lehrerratsmitglieder in 

Fragen ihres Faches gehört wurden, schloß die Regelung des § 1 Abs. II der Verord-
nung die Religionslehrer faktisch vom Lehrerrat aus. Unzutreffend war hingegen die 
kirchlicherseits mit kritischen Einlassungen verbundene Behauptung bezüglich der 
»Selbstverwaltung des Volksschulwesens durch die Lehrerräte« (Eggersdorfer, F. X. 
1920, 19). Tatsächlich fand eine solche Selbstverwaltung niemals statt, wie die 
erläuternde Bekanntmachung vom 9.5. 1919 zu § 2 der Verordnung beweist: »Die 
Zuständigkeit des Lehrerrats zur Beschlußfassung in Gegenständen der Schulleitung 
hat ihre Grenzen in den einschlägigen allgemeinen Vorschriften und besonderen 
Anordnungen der Schulaufsichtsstellen und der in ihrem Auftrage handelnden Schul-
aufsichtsbeamten« (KMBI. 1919, 80). 

Ermächtigt durch das Bamberger Abkommen vom 31. 5. 1919 erließ das Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus am 1. 8. 1919 die »Verordnung über die Errichtung 
der Volksschulen und die Bildung der Schulsprengel« (a.a.O., 112), die als Hoffmann-
sche Simultanschulverordnung in die bayerische Schulgeschichte eingegangen ist. 
Obschon es im § 7 hieß, daß »die Volksschulen ... in der Regel Bekenntnisschulen« 
(a.a.O.) sein sollten und die §§ 8, 10, 11 und 12 die Entscheidung über Bekenntnis-
oder Simultanschule dem Mehrheitswillen der Erziehungsberechtigten überantwor-
tete, war die Tendenz der Verordnung augenfällig, nämlich »in jeder Weise die 
Errichtung von Simultanschulen zu erleichtern« (Scharrzagl, A. 1924, 12). So verfügte 
beispielsweise § 11 Abs. II der Verordnung in »Gemeinden mit 15 000 und weniger 
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Einwohnern« (KMB1. 1919, 114) in Fragen der bekenntnismäßigen Ausprägung von 
Volksschulen eine eindeutige »Majorisierung der Minderheiten« (Eggersdorfer, F. X. 
1920, 29) So heißt es dort: »Spricht sich mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen 
für die Umwandlung aus, so sind alle in der Gemeinde vorhandenen Bekenntnisschu-
len mit Wirksamkeit vom nächstfolgenden Schuljahr ab in gemischte Volksschulen 
umzuwandeln« (KMB1. 1919, 114). Während § 11 Abs. III ein solches Abstimmungs-
ergebnis zugunsten der Simultanschule »für mindestens zehn Schuljahre« (a.a.O., 115) 
festschrieb, konnte ein abgelehnter Antrag auf Umwandlung einer Bekenntnisschule 
binnen Jahresfrist erneut gestellt werden. Die simultanschulfreundliche Haltung der 
Regierung kam vor allem im § 12 zum Ausdruck: »Wo bisher nur nach Bekenntnissen 
gemischte Volksschulen bestanden haben, finden Abstimmungen nach §§ 10 und 11 
nicht statt, die vorhandenen Volksschulen bleiben als gemischte beibehalten, neu zu 
errichtende Volksschulen sind als nach Bekenntnissen gemischte einzurichten« 
(a.a.O.). 
Die Gültigkeit der Hoffrnannschen Simultanschulverordnung war sowohl in landes-
wie reichsrechtlicher Hinsicht umstritten. So hätte entsprechend der vorgebrachten 
Kritik die von Hoffmann mit seiner Verordnung bewirkte Änderung der durch 
königliche Rechtssetzung erlassenen Verordnung vom 26. 8. 1883 der Zustimmung 
seitens des Landtags bedurft. Als dieser im Verlauf der Beratungen des Schulbedarfs-
gesetzes am 14. 8. 1919 in dessen Art. 10 einen Abs. II einfügte, wonach »bis zum Erlaß 
eines Reichsgesetzes auf Grund des Art. 143 der Reichsverfassung ... die Bestimmun-
gen der Verordnung vom 1. August 1919 in Kraft« (VhBL 1919, Bd. I, 422) bleiben 
sollte, wurde unter Hinweis auf Art. 174 der Reichsverfassung auch gegenüber dem 
Landtag dessen Gesetzgebungsrecht in diesem Fall angezweifelt. Dieser Art. 174 der 
am 11. 8. 1919 verkündeten Reichsverfassung bestimmte nämlich: »Bis zum Erlaß des 
in Artikel 146 Abs. 2 vorgesehenen Reichsgesetzes bleibt es bei der bestehenden 
Rechtslage« (RGB1. 1919, 1416). Da aber das Schulbedarfsgesetz vom 14. 8. 1919 
gemäß Art. 80 Abs. II erst mit Wirkung vom 1. 1. 1920 in Kraft trat, unterlag es nach 
Auffassung der Gegner der Simultanschulverordnung der Sperrklausel des Art. 174 
der Reichsverfassung. 
Damit hatte die Reichsverfassung, deren Schulartikel 142 bis 149 auch für Bayern 
Geltung hatten, Einfluß auf die aktuelle Schulpolitik genommen. In der Folge gewann 
die Reichsverfassung in vielerlei Hinsicht an Bedeutung für die bayerische Schulge-
schichte, zumal die Verfassungsurkunde des Freistaates Bayern vom 14. 8. 1919 nur im 
§ 21 schulrechtliche Grundsätze enthielt, die sich ihrerseits mit den Artikeln 144 und 
145 der Reichsverfassung im allgemeinen deckten. Das gesamte Erziehungs-, Unter-
richts- und Bildungswesen war demnach Angelegenheit des Staates, es bestand 
allgemeine Schulpflicht und die öffentlichen, in Volkshaupt- und Volksfortbildungs-
schulen sich gliedernden »Volksschulen (waren) grundsätzlich Staatsanstalten« 
(GVB1. 1919, 536). Lediglich im § 17 Abs. II, der die religiöse Erziehung der Kinder 
betraf, schuf die Bayerische Verfassung insofern ein besonderes Landesrecht, als sie 
das Entscheidungsalter bezüglich des Verbleibs in einer Religionsgemeinschaft auf das 
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vollendete sechzehnte Lebensjahr festsetzte (a.a.O., 534). Darüber hinaus wurden 
»durch die neue Reichsverfassung und durch die zu deren Art. 135 ff. erlassenen 
§§ 17ff. der Bayerischen Landesverfassung ... die Bestimmungen des bisherigen 
Bayerischen Verfassungsrechtes unmittelbar ersetzt« (VhBL 1924, Beil. Bd. I, 210), 
was bedeutete, daß Bayern »die Rechtsverhältnisse zwischen ihm und der katholi-
schen Kirche innerhalb seines Gebietes binnen angemessener Zeit dem nunmehrigen 
Reichsrecht (a.a.O., 211) anzupassen hatte. Die Konsequenz waren alsbaldige Kon-
kordatsverhandlungen mit allen sich hieraus ergebenden Folgerungen für Schule und 
Lehrerbildung. 
Nachdem bereits die Regierung Eisner am 15.11. 1918 die dringlich gewordene 
Neuregelung der Gehalts- und Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer in Aussicht 

gestellt hatte, befaßte sich ein am 18. 3. 1919 vom Landtag berufener und unter dem 
Vorsitz von Hauptschullehrer Friedrich Bühler (DDP) tagender >Lehrergesetzaus-
schuß< in 21 Sitzungen mit den Entwürfen zu einem Volksschullehrer- bzw. Schulbe-
darfsgesetz. Gegenstand des Volksschullehrergesetzes war dabei die zu klärende 
Rechtsstellung des Volksschullehrers, während mit dem Schulbedarfsgesetz die Fra-
gen der vermögensrechtlichen Verwaltung und die Aufbringung des Bedarfs für die 
Volksschulen geregelt werden sollten. Obschon das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus unter Johannes Hoffmann (MSPD) dem Ausschuß hierfür neue Gesetz-
entwürfe zugeleitet hatte, waren in diese Gedanken aus den bereits im Jahre 1918 
eingebrachten und durch die revolutionären Vorgänge vom November 1918 erledig-
ten Gesetzesvorlagen zur nämlichen Thematik eingearbeitet. Die Grundlagen für die 
damaligen Entwürfe bildeten die von Knillingsche >Denkschrift über die Neuregelung 
der Dienst- und Gehaltsverhältnisse des Volksschullehrerpersonals in Bayern< von 

1914 und die gemeinsame Eingabe des Zweckverbandes der bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenvereine vom 24.10. 1918. Diesem Zweckverband, in dem der BLV mit 
17960 Mitgliedern (Schubert, J. B. 1919, 16) den weitaus stärksten Vertreter stellte, 
gehörten auch die Katholischen Lehrervereine in Bayern und in der Pfalz sowie der 
Bayerische Lehrerinnenverein bzw. der Katholische Lehrerinnenverein an (BLZ 1918, 

25). 
Das Volksschullehrergesetz ordnete zunächst die Rechtsverhältnisse des Volksschul-
lehrerpersonals, die Berichterstatter Arnbros Link (DDP) am 13. 8. 1919 vor dem 
Landtag als »zurzeit noch vollständig verworren« (VhBL 1919, Bd. I, 376) bezeich-
nete. Gleiches galt für die Gehaltsverhältnisse der Volksschullehrer, die unwiderspro-
chen als »nach wie vor trostlos« (a.a.O.) charakterisiert wurden. Die letztlich durch-
greifende Veränderung in der Rechtsstellung brachte »nach einem Ringen und Harren 
von einem Jahrhundert« (a.a.O., 394) Art. 1 Abs. III des Volksschullehrergesetzes mit 
der Bestimmung, »die Volksschullehrer sind Beamte des Staates« (GVB1. 1919, 437). 
Eine weitere grundlegende Verbesserung trat hinsichtlich der Gehälter der ständigen 
(Lehrer und Lehrerinnen) bzw. unständigen (Hilfslehrer und Hilfslehrerinnen) 

Volksschullehrer ein, die fortan ihre Gehälter aus der Staatskasse bezogen. Gleichzei-
tig erfuhr »der Grundgehalt des bayerischen Volksschullehrers (von) 1200 M« (VhBL 
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1919, Bd. I, 376) eine Anhebung auf »2100 M jährlich« (GVB1. 1919, 443). Zu diesem 
Grundgehalt traten gemäß Art. 23 Abs. III zehn Gehaltsvorrückungen zu je 300 M 
nach je drei Dienstjahren« (a.a.O.) hinzu. Dies war eine Vorrückungsstufe mehr als 
bei den übrigen Staatsbeamten und diente als Ausgleich für die in Wegfall gekommene 
Beförderungsmöglichkeit zum Hauptlehrer. Ebenfalls geregelt wurde in Art. 24 »der 
Gehalt des unständigen Volksschullehrers« (a.a.O.), der nunmehr »1500 M jährlich« 
(a.a.O.) betrug. Weiterhin wurden die bisher zwischen Lehrern und Lehrerinnen 
bestehenden besoldungsmäßigen Ungleichheiten ebenso beseitigt, wie die »ganz 
außerordentliche(n) Unterschiede ... in der Bezahlung zwischen Lehrern in der Stadt 
und auf dem Lande« (VhBL 1919, Bd. I, 377). 
Einer Forderung der Volksschullehrerschaft entsprechend löste der Gesetzgeber die 
vielen, auf dem Lande fast durchwegs bestehenden organischen Verbindungen des 
Schuldienstes mit dem Kirchendienst und verfügte in Art. 15 Abs. III: »Die Über-
nahme des Mesnerdienstes ist dem Volksschullehrer untersagt« (GVB1. 1919, 441). 
Weitere Nebendienste wie Gemeindeschreiberei oder Chordienst waren freiwillig 
und durften »nur im Nebenamt versehen werden« (a.a.O.). Handelte es sich dabei um 
»ein nicht entlohntes Nebenamt« (a.a.O., 440), so hatte der Lehrer »dies der zuständi-
gen Dienstbehörde (nur) anzuzeigen« (a.a.O.). War das Nebenamt hingegen »mit 
einer Entlohnung verbunden« (a.a.O., 441), so war »die Erlaubnis der Anstellungsbe-
hörde oder der von ihr ermächtigten Behörde ... erforderlich« (a.a.O.). Allerdings 
durfte laut Art. 22 Abs. III »das Einkommen aus dem weltlichen Kirchendienst und 
aus anderen Nebenämtern oder Nebengeschäften ... in das Diensteinkommen des 
Volksschullehrers nicht eingerechnet werden« (a.a.O., 443). Aufgehoben wurden 
auch sämtliche Präsentationsrechte. 
Während die bisherigen Neuerungen im Ausschuß und im Plenum nahezu einmütig 
beschlossen werden konnten, brachten die kontrovers diskutierten schulpolitischen 
Fragen das Volksschullehrergesetz an den Rand des Scheiterns. Als am 26. 7. 1919 der 
Lehrergesetzausschuß mit seiner Linksmajorität das Volksschullehrergesetz in zwei-
ter Lesung gegen das Votum der BVP annahm, waren »es vor allem 8 grundsätzliche 
Punkte, für welche die Bayerische Volkspartei ein Entgegenkommen verlangte. Im 
anderen Falle erklärte sie, nicht bloß das Gesetz ablehnen zu müssen, sondern auch 
ihre Mitglieder aus der Koalitionsregierung zurückrufen und den Volksentscheid 
aufrufen zu wollen« (Eggersdafen F. X. 1920, 45). 
Umstritten war zunächst Art. 2 des Volksschullehrergesetzes, der »die Ernennung 
zum ständigen Volksschullehrer« (GVB1. 1919, 438) durch die staatlichen Organe 
regelte und wo der Abgeordnete Franz Weigl für die BVP aus »religiöse(n) Grün-
de(n)« (VhBL. 1919, Bd. I, 383) ein Mitwirkungsrecht »der Eltern auf die Berufung 
beziehungsweise Abberufung der Lehrer« (a.a.O., 382) forderte. Angesichts massiver 
Widerstände und »schwere(r) Bedenken« (a.a.O., 383) in weiten Kreisen der Lehrer-
schaft brachte Heinrich Held (1868-1938) (BVP) am 14. 8. 1919 im Verlauf der 
Schlußabstimmung über das Volksschullehrergesetz einen stark modifizierten, nur 
mehr das Abberufungsrecht betreffenden Änderungsantrag ein: »Die erweiterte 
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Mitwirkung der Erziehungsberechtigten an der Schulverwaltung und die Antragsstel-
lung der beteiligten Eltern auf Abberufung der Lehrer wird durch das Schulgesetz 
geregelt« (a.a.O., 416). Doch auch dieser Antrag wurde abgelehnt und an seiner Stelle 
als Art. 3 folgender Passus eingefügt: »Die erweiterte Mitwirkung der Erziehungsbe-
rechtigten an der Schulverwaltung wird im Schulgesetze geregelt« (a.a.O., 417). Damit 
aber war der von der BVP unternommene »erste Versuch zur gesetzlichen Festlegung 
dieses Elternrechtes ... gescheitert« (Scharnagl, A. 1924, 15) und seine Realisierung 
einem erst zu schaffenden Schulgesetz vorbehalten. 
Ein weiterer Dissenspunkt war die Frage der Schulaufsicht. Die BVP äußerte hier den 
dringenden Wunsch, daß »die Schulaufsichtsfrage nicht einseitig nach dem Stand-
punkt eines Parteikultusministers gelöst« (VhBL 1919, Bd. I, 383) werde und forderte, 

die »Schulaufsichtsfrage auf gesetzlichem Wege, also unter Anteilnahme von allen 
Parteien« (a.a.O.) zu regeln. Ein entsprechender Antrag wurde vom Plenum einstim-
mig gebilligt. Gleichzeitig fand aber auch ein vom Abgeordneten Konrad Eberhard 
(MSPD) eingebrachter Zusatz eine aus Sozialdemokraten, Demokraten und Bauern-
bund sich zusammensetzende Mehrheit, wonach »bis zum Erlaß eines allgemeinen 
Gesetzes über das Volksschulwesen ... die durch Verordnung getroffenen Bestim-
mungen« (a.a.O., 418) Geltung haben sollten. Dieser zweite Satz im Art. 100 des 
Volksschullehrergesetzes bedeutete, daß der Kultusminister auch weiterhin die Schul-
aufsicht ohne Mitwirkung der Volksvertretung in seinem Sinne gestalten konnte, was 
Hoffmann am 28. 8. 1919 mit seiner »Verordnung über die Schulpflege, Schulleitung 
und Schulaufsicht für Volksschulen« (KMB1. 1919, 139) dann auch tat. 
Von Wichtigkeit für die BVP war sodann »die Frage der Anstellung der hauptamtli-
chen Religionslehrer« (VhBL 1919, Bd. I, 383) und ihre Anerkennung als gleichbe-
rechtigte Mitglieder im Lehrkörper« (a.a.O.). Die Religionslehrer erhielten daraufhin 
den nämlichen Status wie die übrigen Volksschulfachlehrer. Das heißt, ihnen wurden 
im Art. 145ff. »dieselben Rechte wie den übrigen Volksschulfachlehrern verliehen« 
(a.a.O., 378). Erfolgreich war die BVP auch bei der Verhinderung der zunächst 
beabsichtigten Verwendung von israelitischen Volksschullehrern an öffentlichen 
Volks- bzw. Simultanschulen. Da auch die Simultanschulen gemäß der bayerischen 
Schulsprengelverordnung vom 26. 8. 1883 christlichen Charakter trugen, hätte der 
Einsatz israelitischer Lehrer diesen Grundsatz durchbrochen. Die BVP erklärte den 
christlichen Charakter der öffentlichen Simultanschulen zu einer für sie »prinzipiel-
le(n) Frage« (a.a.O.), die so für sie »unannehmbar sei« (a.a.O.). Bei der Schlußabstim-
mung votierte der Landtag, einem Antrag Heinrich Helds (BVP) folgend, einmütig für 
die Wahrung des christlichen Charakters der Simultanschule. 

Zu heftigen Kontroversen kam es »vor allem um die Frage der Verehelichungsmög-
lichkeit der Lehrerinnen« (a.a.O., 385), wofür sich Sozialdemokraten und Demokra-
ten aussprachen, während die BVP nie einen Zweifel darüber hatte aufkommen lassen, 
daß ihre Mitglieder »diese Forderung entschieden ablehn(t)en« (a.a.O.). Sie befand 
sich dabei im Einklang mit einer Mehrheit in den bayerischen Lehrerinnenvereinen, 
die ebenfalls gegen die Lehrerinnenehe zu Felde zog. Der Bauernbundabgeordnete 
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Wolfgang Hofmann brachte die Stimmung unter den Lehrerinnen auf den Punkt, als 
er erklärte: »Die Jungen wollen sie (die Erlaubnis), die Alten lehnen sie ab« (zit. n. 
Haaß, U. 1967, 20). Der Verlauf der parlamentarischen Beratungen zeigt deutlich, wie 
umkämpft die Lehrerinnenehe war. In der ersten Lesung des Volksschullehreraus-
schusses wurde sie mit Stichentscheid des Vorsitzenden abgelehnt, in der zweiten 
Lesung angenommen und im Plenum »mit 89 gegen 75 Stimmen« (VhBL 1919, Bd. I, 
420) erneut abgelehnt. Damit kam der Antrag Held (BVP) wonach »das Dienstver-
hältnis der Volksschullehrerin ... mit der Eheschließung (erlischt)« (a.a.O.) als 
Art. 151 Abs. I ins Gesetz. Der Abgeordnete Hans Nimmerfall (MSPD) stellte 
daraufhin folgenden Zusatzantrag: »Ausnahmsweise kann das zuständige Staatsmini-
sterium aus besonderen Gründen die Verheiratung einer Volksschullehrerin unter 
Fortdauer ihres Dienstverhältnisses oder die Wiederanstellung einer verheirateten 
Volksschullehrerin zulassen« (a.a.O.). Doch auch dieser, die Härte des Art. 151 Abs. I 
mildernde Antrag verfiel mit 87 zu 78 Stimmen (a.a.O.) ebenso der Ablehnung wie das 
für uneheliche Kinder von Volksschullehrerinnen vorgesehene Sterbegehalt und 
Waisengeld. 
Das ebenfalls mit dem Volksschullehrergesetz beratene Schulbedarfsgesetz überant-
wortete im Art. 1 »die vermögensrechtliche Verwaltung und Vertretung der öffentli-
chen Volksschulen ... den Gemeinden« (GVB1. 1919, 489). Gleichzeitig bestimmte 
Art. 11, daß »der sächliche Bedarf für die öffentlichen Volksschulen ... von den 
Gemeinden, der persönliche Bedarf vom Staate aufgebracht« (a.a.O., 492) werden 
mußte. Im Abschnitt II fand dann »die Errichtung von Schulen und Lehrstellen« 
(a.a.O., 491) ihre Regelung. Eine weitere Lehrstelle sollte gemäß Art. 8 Abs. I und II 
nur dann errichtet werden, wenn eine einklassige Volksschule im »Durchschnitt der 
letzten fünf Jahre von mehr als fünfzig« (a.a.O.) bzw. in einer gegliederten Volks-
schule »eine Klasse ... von mehr als sechzig hauptschulpflichtigen Kindern besucht« 
(a.a.O.) wurde. Mittel für eine neue Volksschule konnten laut Art. 9 Abs. I und II 
bereitgestellt werden, wenn im Verlauf der letzten fünf Jahre mindestens 25 Kinder 
einer Region »mehr als dreieinhalb Kilometer« (a.a.O., 492) bzw. mindestens 80 
Kinder »in der Mehrzahl zwei Kilometer oder mehr zur Schule zurückzulegen« 
(a.a.O.) hatten. Eine wesentliche Erleichterung für den Schulbesuch brachte schließ-
lich Art. 77, der bestimmte, daß »für die Benützung der öffentlichen Volksschule... 
Schulgeld nicht mehr erhoben werden« (a.a.O., 511) durfte. 
Auseinandersetzungen gab es wegen Art. 10, der im Abs. I konfessionellen Minder-
heiten das Recht auf eine Schule ihres Bekenntnisses zugestand. Ein als Abs. II 
angefügter Zusatzantrag der Abgeordneten Link, Eisenbeis, Bühler und Genossen 
(DDP), wonach »bis zum Erlaß eines Reichsgesetzes auf Grund des Art. 143 der 
Reichsverfassung ... die Bestimmungen der Verordnung vom 1. August 1919 in 
Kraft« (VhBL 1919, Bd. I, 422) blieben, machte dieses Recht jedoch gegenstandslos. 
Dieser mit einer Mehrheit aus Sozialdemokraten, Demokraten und Bauernbund 
zustande gekommene Beschluß bedeutete nämlich die gesetzliche Anerkennung der 
Hoffmannschen Simultanschulverordnung, die in ihrem § 12 die Errichtung von 


